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Erledigung durch Zeitablauf
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Leitsätze -
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1. Instanz

Aktenzeichen S 173 AS 2086/21
Datum 25.02.2022

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 AS 285/22
Datum 07.11.2022

3. Instanz

Datum -

Â 

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom
25. Februar 2022 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Â 

Kosten sind auch fÃ¼r das Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

Â 
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Die Revision wird nicht zugelassen. 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

GrÃ¼nde:

Â 

I.

Â 

Der KlÃ¤ger begehrt die Feststellung der Rechtswidrigkeit eines vom Beklagten
ausgesprochenen Hausverbotes.

Â 

Der KlÃ¤ger stand seit September 2020 bei dem Beklagten im Bezug von
Leistungen zur Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II). Nach Vorsprachen beim Beklagten kam der KlÃ¤ger
mehrfach Aufforderungen, das GebÃ¤ude zu verlassen, nicht nach. Die
Aufforderungen mussten zum Teil durch den Sicherheitsdienst bzw. mit Hilfe der
Polizei durchgesetzt werden (z. B. am 13. November 2020, 16. November 2020, 24.
November 2020, 01. Dezember 2020, 10. Dezember 2020, 11. Dezember 2020 und
15. Dezember 2020). Der Beklagte stellte entsprechende Strafanzeigen und
â��antrÃ¤ge wegen Hausfriedensbruchs. Der KlÃ¤ger stellte seinerseits
Strafanzeigen gegen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Nachdem am 15. Januar
2021 erneut ein ausgesprochenes Tageshausverbot mit Hilfe der Polizei
durchgesetzt werden musste, erteilte der Beklagte dem KlÃ¤ger mit Bescheid vom
21. Januar 2021 mit sofortiger Wirkung ein Hausverbot fÃ¼r das DienstgebÃ¤ude
sowie alle zugehÃ¶rigen Liegenschaften des Beklagten fÃ¼r die Dauer von zwÃ¶lf
Monaten. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte der Beklagte an, dass der KlÃ¤ger in der Zeit
von Oktober 2020 bis Januar 2021 wÃ¶chentlich, teilweise sogar tÃ¤glich am
Eingang des DienstgebÃ¤udes vorgesprochen habe, wobei eine Ã�ffnung auf Grund
der Corona-Pandemie ausschlieÃ�lich fÃ¼r NotfÃ¤lle gegeben gewesen sei. Trotz
aller BemÃ¼hungen der Mitarbeiter um Beratung, habe der KlÃ¤ger ein sehr
aggressives und unkooperatives Verhalten gezeigt. Er sei mehrmals ausdrÃ¼cklich
gebeten worden, sein Verhalten zu Ã¼berdenken und zu Ã¤ndern. Aufgrund seines
Verhaltens gegenÃ¼ber Mitarbeitern des Beklagten und des Sicherheitsdienstes
seien bereits mehrfach Tageshausverbote ausgesprochen worden. Der KlÃ¤ger
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habe sich diesen widersetzt und sich geweigert, das Haus zu verlassen, was jeweils
in PolizeieinsÃ¤tzen und Strafanzeigen geendet habe. Zum Schutz der Mitarbeiter
sowie zur Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebes werde von dem
Hausrecht Gebrauch gemacht. Den hiergegen gerichteten Widerspruch des
KlÃ¤gers wies der Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 10. MÃ¤rz 2021 als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Â 

Mit seiner beim Sozialgericht Berlin (SG) am 24. MÃ¤rz 2021 erhobenen Klage hat
der KlÃ¤ger sich gegen das Hausverbot gewandt und die Auffassung vertreten, der
Beklagte nutze willkÃ¼rlich seine Machtposition aus, um unliebsame Kunden
fernzuhalten. Der Beklagte kÃ¶nne dabei sicher sein, dass Anzeigen gegen seine
Mitarbeiter in der Regel eingestellt wÃ¼rden, weil man keine Zeugen fÃ¼r das
Vorgehen der Mitarbeiter habe, sondern diese sich auf andere Kollegen als Zeugen
berufen kÃ¶nnten. Diese MÃ¶glichkeit bestehe fÃ¼r ihn selber aber wegen der
aktuellen ZugangsbeschrÃ¤nkungen nicht. Das gegen ihn gerichtete
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft sei eingestellt worden, ebenso wie die
Ermittlungsverfahren gegen die Mitarbeiter des Jobcenters. Â Auch nach der seit
dem 01. Mai 2021 bestehenden ZustÃ¤ndigkeit des Jobcenters B benÃ¶tige er
Zugang zu den RÃ¤umlichkeiten des Beklagten. Die Unterlagen, derer er von den
Mitarbeitern im November 2020 beraubt worden sei, seien noch dort. Es stÃ¼nden
auch noch Zahlungen des Beklagten aus. Die Mitarbeiter des Beklagten hÃ¤tten ihn
bestohlen, zudem sei er am 15. Januar 2021 zusammengeschlagen worden. Der
KlÃ¤ger hat begehrt festzustellen, dass das Hausverbot unrechtmÃ¤Ã�ig erlassen
worden ist. Zudem hat er beantragt: â��Nach Beschluss des Bundesgerichtshofes
Ã¼ber Verursacherprinzip steht mir zu 1.800 â�¬ EntschÃ¤digung pro
Wartejahrâ��. Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat mitgeteilt, dass
der Leistungsbezug des KlÃ¤gers bei ihm zum 30. April 2021 geendet habe und der
KlÃ¤ger seit dem 01. Mai 2021 bei dem Jobcenter B im Leistungsbezug stehe. Die
noch vom KlÃ¤ger geltend gemachten AnsprÃ¼che auf Herausgabe von Unterlagen
und Leistungen seien sÃ¤mtlich Gegenstand verschiedener gerichtlicher Verfahren.
Ein Erscheinen des KlÃ¤gers bei ihm sei daher nicht mehr angezeigt.

Â 

Das SG hat die Klage mit Urteil vom 25. Februar 2022 als unzulÃ¤ssig abgewiesen.
Hinsichtlich des Antrages auf EntschÃ¤digung ergebe sich dies daraus, dass eine
EntschÃ¤digung nicht Gegenstand des streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheides sei und
auch sonst keine entsprechende Entscheidung des Beklagten ersichtlich sei. In
Bezug auf den Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des Hausverbotes sei Â§
131 Abs. 1 Satz 3 Sozialgerichtsgesetz (SGG) maÃ�geblich. Der angefochtene
Verwaltungsakt habe sich durch Zeitablauf erledigt, denn das Hausverbot sei mit
Schreiben vom 21.Â Januar 2021 fÃ¼r die Dauer von zwÃ¶lf Monaten
ausgesprochen worden. Ein berechtigtes Interesse des KlÃ¤gers an der begehrten
Feststellung, dass das Hausverbot rechtswidrig gewesen sei, kÃ¶nne nicht erkannt
werden. In Betracht komme ein solches Interesse grundsÃ¤tzlich bei
PrÃ¤judizialitÃ¤t, Schadensersatz-, Rehabilitierungsinteresse und
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Wiederholungsgefahr. Eine Wiederholungsgefahr sehe die Kammer nicht. Diese
wÃ¼rde die hinreichend bestimmte (konkrete) Gefahr voraussetzen, dass unter im
Wesentlichen unverÃ¤nderten tatsÃ¤chlichen und rechtlichen UmstÃ¤nden ein
gleichartiges Leistungsbegehren wieder auftreten kÃ¶nne oder ein gleichartiger
Verwaltungsakt ergehen werde. Der KlÃ¤ger stehe aber nicht mehr bei dem
Beklagten im Leistungsbezug und wohne nicht mehr in dessen
ZustÃ¤ndigkeitsbereich. Zudem bestreite der KlÃ¤ger den vom Beklagten dem
Hausverbot zu Grunde gelegten Sachverhalt. Eine Feststellung der Rechtswidrigkeit
im konkreten Fall, wÃ¼rde daher keine relevanten Feststellungen fÃ¼r zukÃ¼nftig
drohende Streitigkeiten enthalten, denn Tatsachenfragen stellten sich in jedem
Einzelfall neu. Auch eine stigmatisierende Wirkung, die geeignet sei, das Ansehen
des KlÃ¤gers in der Ã�ffentlichkeit oder im sozialen Umfeld herabzusetzen und die
ein Rehabilitierungsinteresse begrÃ¼nden kÃ¶nnte, sei nicht ersichtlich. Eine solche
Wirkung sei bei einem Hausverbot grundsÃ¤tzlich nicht gegeben. Ein berechtigtes
Feststellungsinteresse folge auch nicht aus dem Vortrag des KlÃ¤gers, wonach er in
den RÃ¤umlichkeiten des Beklagten tÃ¤tlich angegriffen worden sei. Ein solches
Verhalten sei nicht Gegenstand des angegriffenen Verwaltungsaktes. Feststellungen
zur RechtmÃ¤Ã�igkeit des Hausverbotes und des zu Grunde liegenden Verhaltens
des KlÃ¤gers lieÃ�en auch keine RÃ¼ckschlÃ¼sse hinsichtlich der vom KlÃ¤ger
behaupteten tÃ¤tlichen Angriffe zu.

Â 

Der KlÃ¤ger hat gegen das ihm am 02. MÃ¤rz 2022 zugestellte Urteil am 16. MÃ¤rz
2022 beim Sozialgericht Berlin Berufung eingelegt. Er trÃ¤gt vor, nicht gewalttÃ¤tig
gewesen zu sein und dass der Vortrag des Beklagten nicht der Wahrheit
entspreche. Mit Schreiben vom 14. April 2022 hat der KlÃ¤ger um DurchfÃ¼hrung
einer mÃ¼ndlichen Verhandlung gebeten und begehrt, Kosten nach dem
Verursacherprinzip zu erstatten. Der Beklagte habe gegen das Grundgesetz
verstoÃ�en und er habe dadurch seine Wohnung verloren.

Â 

Der KlÃ¤ger beantragt,

Â 

1. Das Urteil des Sozialgerichts vom 25. Februar 2022 wird aufgehoben.
2. Der Beklagte wird verurteilt, das Hausverbot aufzuheben.
3. Kosten des in HÃ¶he von 1.800 â�¬ EntschÃ¤digung pro Wartejahr zu

zahlen.

Â 

Der Beklagte beantragt, 

Â 
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die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Die Beteiligten sind mit Schreiben des Senats vom 12. April 2022 zur beabsichtigten
Entscheidung durch Beschluss gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 4 SGG angehÃ¶rt worden.

Â 

Zu den weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der
beigezogenen Verwaltungsakte des Beklagten sowie der Gerichtsakte verwiesen,
die bei der Entscheidungsfindung vorgelegen haben.

Â 

Â 

II.

Â 

Der Senat konnte die Berufung gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 4 SGG durch Beschluss
zurÃ¼ckweisen, da er sie einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche
Verhandlung nicht fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt. Die Beteiligten sind hierzu durch
Schreiben vom 12. April 2022 angehÃ¶rt worden. Eine Zustimmung der Beteiligten
zu dieser Vorgehensweise ist nicht erforderlich. 

Â 

Die Berufung hat keinen Erfolg.

Â 

Soweit der KlÃ¤ger mit seinem Schreiben vom 14. April 2022 im
Berufungsverfahren erstmals begehrt hat, Kosten zu erstatten, weil der Beklagte
gegen das Grundgesetz verstoÃ�en und er dadurch seine Wohnung verloren habe,
war die Berufung zurÃ¼ckzuweisen, weil dieser Antrag nicht wirksam Gegenstand
des Berufungsverfahrens geworden ist. Dieses Begehren war nicht Gegenstand des
erstinstanzlichen Verfahrens, so dass es sich um eine KlageÃ¤nderung im Sinne
einer Klageerweiterung nach Â§ 99 SGG handelt. Eine KlageÃ¤nderung ist zwar
grundsÃ¤tzlich auch im Berufungsverfahren mÃ¶glich, es liegen aber die
allgemeinen Voraussetzungen fÃ¼r eine wirksame KlageÃ¤nderung nach Â§ 99 Abs.
1 SGG nicht vor. Danach ist die KlageÃ¤nderung nur dann zulÃ¤ssig, wenn die
Ã¼brigen Beteiligten einwilligen oder das Gericht sie fÃ¼r sachdienlich hÃ¤lt. Eine
Einwilligung des Beklagten zur Ã�nderung der Klage liegt nicht vor. Er hat sich auch
nicht rÃ¼gelos auf die geÃ¤nderte Klage eingelassen; eine sachliche Ã�uÃ�erung
hierzu ist nach Ã�nderung nicht erfolgt. Die Erweiterung ist auch nicht sachdienlich.
Eine KlageÃ¤nderung ist sachdienlich, wenn sie dazu fÃ¼hrt, dass Streit zwischen
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den Beteiligten in einem Verfahren beigelegt und endgÃ¼ltig bereinigt werden
kann, so dass ein neuer Prozess vermieden wird oder dadurch weitere noch
anhÃ¤ngige Streitigkeiten erledigt oder weitgehend mitentschieden werden
(Schmidt in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, Sozialgerichtsgesetz, 13.
Auflage 2020, Â§ 99 Rn. 10). FÃ¼r die Frage der Sachdienlichkeit ist daher auch
entscheidend, dass die Ã�nderung einen neuen Prozess erspart. An der
Sachdienlichkeit fehlt es dagegen, wenn vÃ¶llig neuer Streitstoff in den Prozess
eingefÃ¼hrt wird (Guttenberger in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2. Aufl., Â§Â 99
SGG (Stand: 15.06.2022), Rn. 28). So liegt es hier. Ein mÃ¶glicher Anspruch auf
EntschÃ¤digung wegen des Verlustes der Wohnung des KlÃ¤gers betrifft einen
vÃ¶llig anderen Streitstoff und Lebenssachverhalt als das Hausverbot. Auch bisher
im Prozess erlangte Erkenntnisse, die fÃ¼r die PrÃ¼fung eines solchen Anspruches
relevant sein kÃ¶nnten, sind nicht ersichtlich. Zudem dÃ¼rfte fÃ¼r die begehrte
EntschÃ¤digung der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten (Zivilrechtsweg)
nach Â§ 17 Abs. 2 Satz 2 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) i. V. m. Art. 34 Satz 3 GG
erÃ¶ffnet sein, so dass eine Streitbeilegung im vorliegenden Verfahren ohnehin
nicht mÃ¶glich wÃ¤re.

Â 

Im Ã�brigen ist die gemÃ¤Ã� Â§ 151 SGG frist- und formgerecht eingelegte
Berufung des KlÃ¤gers zulÃ¤ssig, jedoch nicht begrÃ¼ndet. Das SG hat mit seinem
Urteil vom 25.Â Februar 2022 die Klage zu Recht abgewiesen. Sie erweist sich als
unzulÃ¤ssig.

Â 

Der auch im Berufungsverfahren als Antrag zu 3.) wiederholte Antrag, Kosten in
HÃ¶he von 1.800 â�¬ EntschÃ¤digung pro Wartejahr zu zahlen bzw. festzustellen,
dass dem KlÃ¤ger eine solche EntschÃ¤digung zusteht, ist unzulÃ¤ssig. Der
Beklagte hat â�� wie das SG bereits zutreffend ausgefÃ¼hrt hat â�� hierzu noch
keinerlei Verwaltungsentscheidung getroffen. ErgÃ¤nzend ist auszufÃ¼hren, dass
der KlÃ¤ger schon nicht dargelegt hat, aus welchem Grund, d. h. auf Grund welchen
Lebenssachverhalts er diese EntschÃ¤digung begehrt. Er hat damit den
Streitgegenstand nicht in einer den Anforderungen des Â§ 92 Abs. 1 Satz 1 SGG
genÃ¼genden Weise bezeichnet. Sollte der KlÃ¤ger mit diesem Antrag â�� wofÃ¼r
aus Sicht des Senats der Umstand, dass nicht eine Verurteilung des Beklagten
begehrt wird, sowie die Bezugnahme auf den Bundesgerichtshof und aufÂ 
Wartejahre sprechen kÃ¶nnten â�� eine EntschÃ¤digung fÃ¼r die Ã¼berlange
Dauer des vorliegenden gerichtlichen Verfahrens gem. Â§ 198
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) geltend machen wollen, erwiese sich der Antrag
ebenfalls als unzulÃ¤ssig. Der Antrag ist nicht innerhalb des laufenden Verfahrens,
dessen VerzÃ¶gerung geltend gemacht wird, sondern erstinstanzlich beim
EntschÃ¤digungsgericht (hier das Landessozialgericht) anzubringen.

Â 

Der im Berufungsverfahren gestellte, auf Aufhebung der HausverbotsverfÃ¼gung
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vom 21. Januar 2021 gerichtete Anfechtungsantrag (Antrag zu 2.) ist unzulÃ¤ssig.
Der KlÃ¤ger hat kein RechtsschutzbedÃ¼rfnis fÃ¼r die Aufhebung des
Hausverbotes, denn dieses entfaltet in dem hierfÃ¼r maÃ�geblichen Zeitpunkt der
Entscheidung des Senats keinerlei Rechtswirkungen mehr. Das Hausverbot war auf
die Dauer von zwÃ¶lf Monaten befristet und endete damit am 20. Januar 2022.
Zudem war der Beklagte bereits seit dem 01. Mai 2021 nicht mehr fÃ¼r die
GewÃ¤hrung von Leistungen an den KlÃ¤ger zustÃ¤ndig, so dass auch aus diesem
Grunde ein schÃ¼tzenswertes Interesse des KlÃ¤gers an der Aufhebung des
Hausverbotes nicht mehr erkannt werden kann. 

Â 

Aber auch wenn der Antrag zu 2.) â�� so wie erstinstanzlich formuliert â�� als
Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der HausverbotsverfÃ¼gung vom 21.
Januar 2021 gerichtet ausgelegt wird, erweist er sich als unzulÃ¤ssig. FÃ¼r den
dann als Fortsetzungsfeststellungsklage nach Â§ 131 Abs. 1 Satz 3 SGG statthaften
Antrag fehlt dem KlÃ¤ger das besondere Feststellungsinteresse. Insoweit wird die
Berufung aus den zutreffenden GrÃ¼nden des angegriffenen Urteils, auf die Bezug
genommen wird, zurÃ¼ckgewiesen (Â§ 142 Abs. 2 Satz 3 SGG).

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 Satz 1 SGG und folgt der
Entscheidung in der Hauptsache.

Â 

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision im Sinne von Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen
nicht vor.

Â 

Erstellt am: 23.11.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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